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langen des Gerichts hat der zuständige örtliche Rat bereits zu diesem 
Zeitpunkt für den Strafentlassenen einen Arbeitsplatz nachzuweisen.

§41

Hat das Gericht gemäß § 249 Abs. 1 oder 2 StGB auf staatliche Kontroll- 
und Erziehungsaufsicht erkannt, ist mit dem Verwirklichungsersuchen dem 
für die Hauptwohnung des Verurteilten zuständigen Rat des Kreises, Ab
teilung Innere Angelegenheiten, eine Ausfertigung des Urteils oder der 
Urteilsformel und ein Auszug aus den Urteilsgründen zu übersenden.

Tätigkeitsverbot

§42

(1) Für die Verwirklichung des Tätigkeitsverbotes (§ 53 StGB) ist das 
Fachorgan des Rates des Kreises verantwortlich, in dessen Bereich der 
Verurteilte seinen Wohnsitz hat. Es hat die Genehmigung für die Tätig
keit, die untersagt wurde, einzuziehen.

(2) Es hat zu veranlassen, daß dem Verurteilten eine andere Tätigkeit 
nachgewiesen wird.

(3) Wurde das Tätigkeitsverbot zusätzlich zu einer Freiheitsstrafe aus
gesprochen, hat die für die Wiedereingliederung zuständige Abteilung 
Innere Angelegenheiten des Rates des Kreises in Zusammenarbeit mit 
dem nach Abs. 1 zuständigen Fachorgan das Tätigkeitsverbot nach der Ent
lassung aus dem Strafvollzug unter Verwertung der nach § 62 SVWG über
sandten Informationen zu verwirklichen.

§ 43

Für die Verkürzung der Dauer des Tätigkeitsverbotes und bei Verstößen 
gegen das ausgesprochene Tätigkeitsverbot gelten §§ 32 und 33 entspre
chend.

V ermögenseinziehung

§44

(1) Für die Verwirklichung der Vermögenseinziehung (§ 57 StGB) ist der 
für die Hauptwohnung des Verurteilten zuständige Rat des Kreises, Ab
teilung Finanzen, verantwortlich.

(2) Hat im Ermittlungsverfahren eine Vermögensbeschlagnahme statt
gefunden (§ 116 StPO), ist dem Verwirklichungsersuchen eine Protokoll
abschrift über die erfolgte Vermögensbeschlagnahme beizufügen.

§45

(1) Bei der Verwirklichung der Vermögenseinziehung hat der Rat des 
Kreises, Abteilung Finanzen, entsprechend dem Urteil das gesamte Ver
mögen oder konkret bestimmte Vermögenswerte des Verurteilten zu er-
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